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Thema: 
 
 
Festlegung des FG vom 20.11.2002 zur DS 0761/02 "Kündigung der Gesellschafteranteile an  
der Gesellschaft zur Entsorgung von Verkaufsverpackungen mbH (GEV)" 
 
 
Gemäß o.g. Drucksache erfolgt die Kündigung der Gesellschafteranteile der Landeshauptstadt 
Magdeburg an der GEV gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung der GEV zum 31.12.2003 mit einer Frist 
von einem Jahr. Hierüber entscheidet der Stadtrat am 12.12.2002. Mit Beschluss zur Kündigung der 
Anteile werden die Voraussetzungen für die Aufnahme der Verhandlungen mit den Mitgesellschaf-
tern geschaffen. Die Darstellung der finanziellen Auswirkungen kann erst nach entsprechenden 
Verhandlungsergebnissen erfolgen.  
 
Gemäß § 15 Abs. 3 der Satzung der GEV ist die Landeshauptstadt Magdeburg verpflichtet, ihren 
Geschäftsanteil den übrigen Gesellschaftern zum Erwerb anzubieten. Aufgrund der geänderten 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird bei den Verhandlungen mit den Mitgesellschaftern im 
ersten Schritt sicher über das Fortbestehen der Gesellschaft verhandelt werden. Bei einer Entschei-
dung zur Weiterführung der Gesellschaft muss über den Kaufpreis der zu veräußernden Anteile 
verhandelt werden. Wenn keine sofortige Einigung über den Kaufpreis zustande kommt, muss ge-
mäß den Regelungen des § 13 der Satzung der GEV ein Wirtschaftsprüfer mit der Wertfeststellung 
der Anteile beauftragt werden. Dabei wird der gemeine Wert des Geschäftsanteils als Ertragswert 
aus dem Durchschnittswert der drei letzten festgestellten Bilanzen ermittelt (§ 16 Abs. 3).  
 
Eine Information für den Finanz- und Grundstücksausschuss zur Höhe des Verkaufswertes der An-
teile in der ersten Januarsitzung ist aufgrund der dargestellten Verfahrensweise nicht möglich. So-
bald Erkenntnisse über die Höhe des Anteilsverkaufs vorliegen, werden diese dem Finanz- und 
Grundstücksausschuss vorgelegt.  
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